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1. Vorbemerkungen 

Auftragsgemäß stellt dieser Sachstand die aktuellen Regelungen in Bezug auf die Begrenzung der 
Entnahme von Unternehmensgewinnen dar. Hierbei wird zunächst die geltende Rechtslage in 
Deutschland und anschließend auf die Rechtslage in ausgewählten Staaten im Ausland eingegan-
gen. 

2. Rechtslage in Deutschland 

Für die Gewinnausschüttung existieren im deutschen Gesellschaftsrecht unterschiedliche Rege-
lungen und Voraussetzungen, welche sich je nach Gesellschaftsform unterschieden. 

2.1. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Die Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) haben gemäß § 29 Gesetz 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) einen Anspruch auf Gewinn-
ausschüttung, sofern sich aus der Jahresbilanz ein Überschuss ergibt. Die Höhe der Gewinnaus-
schüttung ist dabei von den Festlegungen im Gesellschafterbeschluss nach § 29 Abs. 2 GmbHG 
abhängig. 

Bei der GmbH unterliegt die Gewinnausschüttung der gesetzlichen Einschränkung des Grundsat-
zes der Stammkapitalerhaltung gemäß § 30 Abs. 1 GmbHG. Danach darf das zur Erhaltung des 
Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft nicht an die Gesellschafter ausgezahlt 
werden. Nach § 29 Abs. 1 GmbHG darf ein Jahresüberschuss zuzüglich des Gewinnvortrags nur 
so weit verwendet werden, als dieser nicht zur Verrechnung eines Verlustvortrags benötigt wird. 
Durch Gesellschaftsvertrag können zudem weitere Bedingungen für die Ergebnisverwendung 
festgelegt werden.1 

2.2. Aktiengesellschaft (AG) 

Nach § 58 Abs. 4 Aktiengesetz (AktG) haben die Aktionäre einer Aktiengesellschaft (AG) einen 
Anspruch auf Bilanzgewinn, soweit seine Verteilung nicht ausgeschlossen ist. Der Anspruch hat 
seine Rechtsgrundlage in der Mitgliedschaft des Aktionärs und entsteht mit Feststellung des Jah-
resabschlusses, der den Bilanzgewinn ausweist.2 Inhalt des Rechts ist die Teilhabe am Bilanzge-
winn nach Maßgabe des Gewinnverwendungsbeschlusses und der rechtlichen Ausgestaltung der 
Aktie.3 

Als gesetzliche Ausschlüsse der Ausschüttung kommen u.a. § 225 Abs. 2 AktG aufgrund von or-
dentlicher Kapitalherabsetzung sowie die §§ 230, 233 Abs. 3 AktG infolge vereinfachter 

 

1 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 4123-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, § 29, abrufbar unter: § 29 GmbHG - Einzelnorm. 

2 BeckOGK/Cahn/v. Spannenberg, 1.10.2024, AktG § 58 Rn. 96. 

3 BeckOGK/Cahn/v. Spannenberg, 1.10.2024, AktG § 58 Rn. 96. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__29.html


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 7 - 3000 - 050/24 

Seite 5 

Kapitalherabsetzung unter den jeweils dort genannten Voraussetzungen in Betracht.4 Werden zu-
dem nach § 268 Abs. 8 HGB selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens in der Bilanz ausgewiesen, so dürfen Gewinne nur ausgeschüttet werden, wenn die 
nach der Ausschüttung verbleibenden frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvor-
trags und abzüglich eines Verlustvortrags mindestens den insgesamt angesetzten Beträgen abzüg-
lich der hierfür gebildeten passiven latenten Steuern entsprechen.5 Darüber hinaus verlangt § 272 
Abs. 4 HGB die Bildung einer Rücklage für Anteile am beherrschenden oder mit Mehrheit betei-
ligten Unternehmen. Die Rücklage soll die gebotene Aktivierung der Anteile an einem herrschen-
den oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen neutralisieren und bewirkt insoweit eine Aus-
schüttungssperre.6 Da der Erwerb solcher Anteile wirtschaftlich einer Kapitalrückzahlung gleich-
kommt, soll die Rücklagenbildung sicherstellen, dass nicht mittelbar eine Rückzahlung von 
Grund- oder Stammkapital oder anderer gebundener Rücklagen erfolgt.7 Eine weitere Ausschüt-
tungssperre ist in § 272 Abs. 5 HGB enthalten. Übersteigt der auf eine Beteiligung entfallende 
Anteil des Jahresüberschusses in der Gewinn- und Verlustrechnung die Beträge, die als Divi-
dende oder Gewinnanteil eingegangen sind bzw. auf deren Zahlung die AG einen Anspruch hat, 
ist der Unterschiedsbetrag in eine Rücklage einzustellen, die nicht ausgeschüttet werden darf.8 

Nach § 58 Abs. 3 S. 1 AktG entscheidet zudem die Hauptversammlung durch Beschluss über die 
Verwendung des Bilanzgewinns. Die Hauptversammlung hat dabei die Möglichkeit den Bilanzge-
winn unter den Aktionären zu verteilen (Ausschüttung), weitere Einstellungen in Gewinnrückla-
gen vorzunehmen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen (Gewinnvortrag) und an-
dere Verwendungen gem. § 58 Abs. 3 S. 2 AktG festzulegen.9 Dieser sogenannte Gewinnverwen-
dungsbeschluss wird gem. § 133 Abs. 1 AktG grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst. 

2.3. Kommanditgesellschaft (KG) und Offene Handelsgesellschaft (OHG) 

§ 122 Handelsgesetzbuch (HGB) regelt die Voraussetzungen für die Gewinnausschüttung der 
Kommanditgesellschaft (KG). Grundsätzlich hat nach § 122 S. 1 HGB jeder Gesellschafter einen 
Anspruch auf Auszahlung seines Anteils am Jahresgewinn.10 Hierbei wird vom Grundsatz der 

 

4 BeckOGK/Cahn/v. Spannenberg, 1.10.2024, AktG § 58 Rn. 86. 

5 Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert 
worden ist, § 268 HGB, abrufbar unter: § 268 HGB - Einzelnorm. 

6 Ebenroth/Boujong/Böcking/Gros/Heise, 5. Aufl. 2024, HGB § 272 Rn. 32. 

7 Ebenroth/Boujong/Böcking/Gros/Heise, 5. Aufl. 2024, HGB § 272 Rn. 32. 

8 Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert 
worden ist, § 268 HGB, abrufbar unter: § 272 HGB - Einzelnorm. 

9 BeckOGK/Cahn/v. Spannenberg, 1.10.2024, AktG § 58 Rn. 85, 93 f. 

10 Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert 
worden ist, § 268 HGB, abrufbar unter: § 122 HGB - Einzelnorm. 

https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__268.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__272.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__122.html
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Vollausschüttung ausgegangen, wonach der Gewinn der Gesellschaft in vollem Umfang auszu-
zahlen ist.11 Voraussetzung dafür ist nach § 121 HGB die Feststellung des Jahresabschlusses 
durch Beschluss.12 Abweichend zu den §§ 120 bis 122 HGB kann gesellschaftsvertraglich verein-
bart werden, dass der Ausschüttung eine zusätzliche Entscheidung über die Gewinnverwendung 
(also insbesondere über die Bildung offener Rücklagen) voranzugehen hat.13 Diese Entscheidung 
fällt in die Kompetenz aller Gesellschafter und hat daher grundsätzlich durch einstimmigen Be-
schluss zu erfolgen. Dieser Beschluss fällt in der Praxis regelmäßig mit der Feststellung des Jah-
resabschlusses zusammenfallen.14 

Sofern per Gesellschaftsvertrag keine abweichende Gewinnverteilung vereinbart wurde, gelten 
für die Offene Handelsgesellschaft (OHG) ebenfalls die Regelungen der §§ 121 ff. HGB. 

§ 122 S. 2 HGB gewährt Personengesellschaften wie der Kommanditgesellschaft und der Offenen 
Handelsgesellschaft ein Leistungsverweigerungsrecht, solange und soweit die Auszahlung des 
Gewinns zu einem offenbaren Schaden der Gesellschaft gereichen würde.15 In einem solchen Fall 
überwiegt das Finanzierungsinteresse der Gesellschaft das Entnahmeinteresse der Gesellschaf-
ter.16 Ein offenbarer Schaden droht der Gesellschaft, wenn die Auszahlung den Fortbestand und 
die weitere Entwicklung des Unternehmens gefährden würde.17 In der Praxis wird die Regelung 
des § 122 HGB grundsätzlich von Gewinnverteilungsvereinbarung im Gesellschaftsvertrag er-
setzt.18 So werden oftmals Abweichungen vom Grundsatz der Vollausschüttung vereinbart, etwa 
durch Festlegung bestimmter Ausschüttungsquoten oder durch das Erfordernis eines Gewinnver-
wendungsbeschlusses, um dem Interesse der Gesellschaft an Selbstfinanzierung und Rücklagen-
bildung ausreichend Rechnung zu tragen.19 

 

11 BeckOK HGB/Klimke, 44. Ed. 1.10.2024, HGB § 122 Rn. 3. 

12 BeckOK HGB/Klimke, 44. Ed. 1.10.2024, HGB § 122 Rn. 3. 

13 BeckOK HGB/Klimke, 44. Ed. 1.10.2024, HGB § 121 Rn. 13. 

14 BeckOK HGB/Klimke, 44. Ed. 1.10.2024, HGB § 121 Rn. 13. 

15 BeckOK HGB/Klimke, 44. Ed. 1.10.2024, HGB § 122 Rn. 9. 

16 BeckOK HGB/Klimke, 44. Ed. 1.10.2024, HGB § 122 Rn. 9. 

17 BeckOK HGB/Klimke, 44. Ed. 1.10.2024, HGB § 122 Rn. 10. 

18 BeckOK HGB/Klimke, 44. Ed. 1.10.2024, HGB § 122 Rn. 15. 

19 BeckOK HGB/Klimke, 44. Ed. 1.10.2024, HGB § 122 Rn. 17. 
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3. Rechtslage im Ausland20 

3.1. Frankreich 

In Frankreich sind die Regeln für die Gewinnausschüttung von Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung und Aktiengesellschaften Gegenstand der Artikel L232-10 bis L232-20 des Handelsge-
setzbuchs (Code du commerce)21. Die Mechanismen zur Gewinnverteilung sind denen in 
Deutschland dabei sehr ähnlich. 

Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung wird gemäß Artikel L232-10 vom Gewinn des Ge-
schäftsjahres ein Abzug von mindestens einem Zwanzigstel, welcher für die Bildung der soge-
nannten gesetzlichen Rücklage bestimmt ist, vorgenommen. Dieser entfällt, wenn die Rücklage 
ein Zehntel des Grundkapitals erreicht hat. 

Nach Artikel L232-11 setzt sich der ausschüttungsfähige Gewinn aus dem Gewinn des Geschäfts-
jahres abzüglich früherer Verluste sowie der Summen der Beträge, die laut Gesetz oder Satzung 
in die Rücklagen (bis zur Schwelle von 10 % des Gesellschaftskapitals) eingestellt werden müs-
sen, zusammen. Zudem wird der Gewinn um Gewinnvorträge erhöht. 

Ferner können die Aktionäre beschließen, den ausschüttungsfähigen Gewinn ganz oder teilweise 
als Dividende auszuschütten oder den Gewinn für Investitionen oder zur Stärkung der Finanz-
lage des Unternehmens zu behalten. Darüber hinaus kann nach Artikel L232-18 die Ausschüt-
tung in Form von Bardividenden oder der Zuteilung von Gratisaktien an die Aktionäre erfolgen. 
Diese Entscheidungen werden auf der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre getroffen. 

Um eine Dividende ausschütten zu können, müssen außerdem die Gründungskosten, die Kosten 
für Kapitalerhöhungen sowie die Forschungs- und Entwicklungskosten getilgt werden. Sind je-
doch freie Rücklagen in Höhe von mindestens dem nicht getilgten Teil dieser Kosten gebildet, 
können Dividenden ausgeschüttet werden. 

 

3.2. Niederlande 

In den Niederlanden wird der Jahresgewinn der Kapitalgesellschaften mit den Verlusten verrech-
net, was eine Gewinnausschüttung einschränken kann. 

Ein Verlust aus einem bestimmten Geschäftsjahr wird dabei auf 2 Arten verrechnet: 

 

20 Die in diesem Gliederungspunkt aufgeführten Angaben zur Rechtslage im internationalen Vergleich beruhen auf 
Auskünften der jeweiligen Parlamentsverwaltungen. 

21 Französisches Handelsgesetzbuch (code du commerce), abrufbar in französischer Sprache unter : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LE-
GISCTA000006161291/#:~:text=Le%20b%C3%A9n%C3%A9fice%20distribuable%20est%20con-
stitu%C3%A9,et%20augment%C3%A9%20du%20report%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161291/#%3A~%3Atext%3DLe%20b%C3%A9n%C3%A9fice%20distribuable%20est%20constitu%C3%A9%2Cet%20augment%C3%A9%20du%20report%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaire
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161291/#%3A~%3Atext%3DLe%20b%C3%A9n%C3%A9fice%20distribuable%20est%20constitu%C3%A9%2Cet%20augment%C3%A9%20du%20report%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaire
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161291/#%3A~%3Atext%3DLe%20b%C3%A9n%C3%A9fice%20distribuable%20est%20constitu%C3%A9%2Cet%20augment%C3%A9%20du%20report%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaire
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Zunächst wird der Verlust mit dem steuerpflichtigen Gewinn aus dem vorangegangenen Ge-
schäftsjahr verrechnet. Dies wird als Rücktrag oder Verlustrücktrag bezeichnet. Erst danach wird 
der Verlust mit den Gewinnen der folgenden Geschäftsjahre verrechnet. Dies wird als Vortrag 
oder Verlustvortrag bezeichnet. 

Neuregelung für den Verlustausgleich ab 2022 

Für vorgezogene Geschäftsjahre, welche am oder nach dem 1. Januar 2022 begonnen haben, gel-
ten neue Regeln für den Verlustausgleich. Verluste aus dem Jahr 2022 und später können dabei 
unbegrenzt vorgetragen werden. Dies gilt auch für Verluste, deren Wirtschaftsjahre am 1. Januar 
2013 oder später begonnen haben. Diese konnten noch bis Ende 2021 vorgetragen werden. 

Für die Verrechnung mit Gewinnen aus den Jahren 2022 und später, kann ein Höchstbetrag gel-
ten. Dieser ist vom steuerpflichtigen Gewinn abhängig. Beträgt der steuerpflichtige Gewinn im 
Jahr 2022 oder in späteren Jahren 1.000.000 € oder weniger, können Verluste bis maximal zur 
Höhe des steuerpflichtigen Gewinns verrechnet werden. Ist der zu versteuernde Gewinn im Jahr 
2022 höher als 1.000.000 €, können mindestens 1.000.000 € für den Verlustausgleich verwendet 
werden. Vom verbleibenden Gewinn können dann 50 % für den Verlustausgleich verwendet 
werden. Der vorgenannte Höchstbetrag gilt auch bei der Verrechnung von Verlusten aus dem Jahr 
2022 mit Gewinnen aus dem Jahr 2021. Wird ein Vortrag eines Verlustes aus der Zeit vor 2021 
mit dem Gewinn aus dem Jahr 2021 verrechnet, gilt die Begrenzung nicht. 

In bestimmten Situationen gelten besondere Bedingungen für den Verlustausgleich. Zum Beispiel 
können keine Verluste verrechnet werden, wenn eine Änderung der Beteiligung am Unterneh-
men oder Beteiligungsverluste vorliegen. 

Soll ein Verlust aus einem Geschäftsjahr mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnet werden, be-
steht zudem die Möglichkeit des vorläufigen Verlustausgleichs. Hierbei muss nicht gewartet wer-
den, bis die Steuererklärung für das Verlustjahr bearbeitet wurde. Bei Abgabe der Steuererklä-
rung, kann ein schriftlicher Antrag auf vorläufigen Verlustausgleich gestellt werden. Vorausset-
zung für den vorläufigen Verlustausgleich ist: 1. die Abgabe der Steuererklärung für das Verlust-
jahr, 2. die Veranlagung für das Jahr, gegen das der Verlust verrechnet werden soll, muss endgül-
tig feststehen und 3. es werden maximal 80 % des erklärten Verlustes ausgeglichen. 

Reinvestitionsrücklage 

Außerdem besteht die Möglichkeit den Buchgewinn aus dem Betriebsvermögen in die Reinvesti-
tionsrücklage aufzunehmen. Voraussetzung dafür ist, dass am Bilanzstichtag die Absicht besteht, 
in ein Wirtschaftsgut aus dem Unternehmensvermögen zu reinvestieren. Dies ist u.a. der Fall, 
wenn ein Vermögenswert verkauft, verloren oder beschädigt wird. Der Buchgewinn aus dem ver-
kauften Wirtschaftsgut wird dann nicht in den steuerpflichtigen Gewinn einbezogen, sondern der 
Reinvestitionsrücklage zugeführt. Dadurch wird verhindert, dass dieser Buchgewinn direkt be-
steuert wird. Fließt dem Unternehmen eine Entschädigung für den Verlust oder die Beschädi-
gung zu, so wird dieser Betrag in den Büchern als Ertrag verbucht. Die Differenz zwischen diesen 
Einnahmen und dem Buchwert des Wirtschaftsguts ist der Buchgewinn, welcher in die Reinves-
titionsrücklage aufgenommen werden kann. 
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Zu dem Zeitpunkt, zu dem nicht mehr reinvestiert werden soll, muss die Reinvestitionsrücklage 
oder deren Restbetrag dem Gewinn hinzugefügt werden. Die Rücklage oder ihr Rest wird eben-
falls aufgelöst, wenn seit dem Geschäftsjahr, in dem die Rücklage gebildet wurde, 3 Jahre vergan-
gen sind und noch keine Reinvestitionen vorgenommen wurden. Diese 3-Jahres-Frist kann nur 
verlängert werden, wenn: 

– für die Reinvestition auf Grund der Art der Wirtschaftsgüter, welche erworben oder her-
stellt werden sollen, ein längerer Zeitraum erforderlich ist oder 

– sich die Reinvestition auf Grund besonderer Umstände verzögert. Voraussetzung dafür ist, 
dass mit der Durchführung des Erwerbs oder der Herstellung bereits begonnen wurde. 

 

3.3. Schweden 

3.3.1. Allgemein 

In Schweden sollen die gesetzlichen Regelungen für die Gewinnausschüttung bei Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung sicherstellen, dass Gewinne nur dann ausgeschüttet werden, wenn das 
Unternehmen über ausreichende Mittel verfügt und die Interessen des Unternehmens oder seiner 
Gläubiger nicht gefährdet werden. Der wichtigste Rechtsrahmen in diesem Bereich ist das schwe-
dische Gesetz über Aktiengesellschaften (Aktiebolagslagen)22. Dieses Gesetz enthält zwei zentrale 
Bestimmungen zur Begrenzung der Gewinnausschüttung: die Vorsichtsregeln (Försiktighetsre-
geln) und die Beschränkung auf das freie Eigenkapital. 

Darüber hinaus spielt das schwedische Jahresabschlussgesetz (Årsredovisningslagen)23 eine wich-
tige Rolle, da der Jahresbericht eines Unternehmens die Grundlage für Entscheidungen über Divi-
denden darstellt. Der Vorstand nimmt auf dieser Grundlage eine Bewertung der Finanzlage des 
Unternehmens vor, bevor er der Hauptversammlung Dividenden vorschlägt. Die Hauptversamm-
lung trifft dann die endgültige Entscheidung über die Ausschüttung. 

Neben den genannten Rechtsgrundalgen regeln weitere Gesetze die Ausschüttung von Erträgen in 
anderen Arten von Unternehmensstrukturen, wie z.B. das Gesetz (1980:1102) über 

 

22 Schwedisches Gesetz über Aktiengesellschaften (2005:551), abrufbar in Schwedischer Sprache unter: Aktiebola-
gslag (2005:551) | Sveriges riksdag (riksdagen.se). 

23 Schwedisches Gesetz über den Jahresabschluss (1995:1554), abrufbar in Schwedischer Sprache unter: Gesetz 
über den Jahresabschluss (1995:1554) | Das schwedische Parlament (riksdagen.se). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554/
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Personengesellschaften und einfache Gesellschaften24 und das Gesetz (2018:672) über wirtschaft-
liche Vereinigungen25. 

3.3.2. Rechtliche Unternehmensstrukturen in Schweden 

Die wichtigsten rechtlichen Unternehmensformen in Schweden sind: 

– Einzelunternehmen - der Eigentümer hat die vollständige Kontrolle über die Gewinnaus-
schüttung und entscheidet, wie viel er im Unternehmen behält und wie viel er als persönli-
ches Einkommen verwendet. 

– Offene Handelsgesellschaft (General Partnership) - die Gewinne werden zwischen den Ge-
sellschaftern gemäß dem Gesellschaftsvertrag aufgeteilt. 

– Kommanditgesellschaft - Die Einkommensverteilung in einer Kommanditgesellschaft hängt 
von den Rollen der Partner ab. Der/die unbeschränkt haftende(n) Komplementär(e) ist/sind 
in der Regel stärker in den Geschäftsbetrieb eingebunden und erhält/erhalten daher in der 
Regel einen größeren Anteil am Gewinn. Die Kommanditisten haften nur bis zur Höhe ihrer 
Einlage und erhalten in der Regel einen vorher festgelegten Anteil am Gewinn. 

– Wirtschaftliche Vereinigung - die Gewinne werden an die Mitglieder auf der Grundlage ih-
res Beitrags oder ihrer Beteiligung an den Aktivitäten der Genossenschaft und nicht nach 
dem Besitz von Anteilen verteilt. 

– Gesellschaft mit beschränkter Haftung - die Gewinnausschüttung erfolgt in Form von Divi-
denden, die an die Anteilseigner ausgezahlt werden, was vom Vorstand beschlossen und 
von der Jahreshauptversammlung genehmigt wird. 

Beim Einzelunternehmen gibt es keine Beschränkungen für die Verteilung des Einkommens, da 
der Eigentümer die vollständige Kontrolle über die Finanzen hat. 

Die Regeln für die Gewinnverteilung in offenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesell-
schaften finden sich in Kapitel 2 § 8 des Gesetz (1980:1102) über Personengesellschaften und ein-
fache Gesellschaften. Es gibt keine spezifische Beschränkung für die Höhe des Gewinns, der aus-
geschüttet werden kann, aber die Ausschüttung muss entsprechend den Vereinbarungen und 
nach Berücksichtigung der Schulden und sonstigen Verpflichtungen des Unternehmens erfolgen. 

Bei wirtschaftlichen Vereinen dürfen Dividenden nur aus dem freien Kapital ausgeschüttet wer-
den. Gemäß Kapitel 10 § 3 im Gesetz (2018:672) über wirtschaftliche Vereine muss die 

 

24 Gesetz (1980:1102) über Personengesellschaften und einfache Gesellschaften, abrufbar in Schwedischer Sprache 
unter: Gesetz (1980:1102) über Personengesellschaften und einfache Gesellschaften | Das schwedische Parla-
ment (riksdagen.se). 

25 Gesetz (2018:672) über wirtschaftliche Vereinigungen, abrufbar in Schwedischer Sprache unter: Gesetz über 
wirtschaftliche Vereinigungen | Schwedisches Gesetzbuch (svenskforfattningssamling.se). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19801102-om-handelsbolag-och-enkla-bolag_sfs-1980-1102/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19801102-om-handelsbolag-och-enkla-bolag_sfs-1980-1102/
https://svenskforfattningssamling.se/doc/2018672.html
https://svenskforfattningssamling.se/doc/2018672.html
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Ausschüttung so erfolgen, dass die finanzielle Stabilität des Vereins nicht gefährdet wird, was 
bedeutet, dass der langfristige Kapitalbedarf des Vereins berücksichtigt werden muss. 

3.3.3. Bestimmungen zu Dividenden in Gesellschaften mit beschränkter Haftung (LLCs) 

1) Bestimmungen über Ausschüttungen von Unternehmen 

In Schweden wird die Ausschüttung von Dividenden durch das schwedische Aktiengesetz (Ak-
tiebolagslagen (ABL)), sowie das Jahresabschlussgesetz (Årsredovisningslagen) geregelt. 

Die Ausschüttung von Unternehmensgewinnen kann nur erfolgen, wenn das Unternehmen über 
ausreichende verfügbare Mittel verfügt, wozu in erster Linie die einbehaltenen Gewinne des Un-
ternehmens und das Jahresergebnis gehören. Nach dem Gesellschaftsgesetz muss ein Überschuss 
(d.h. ein Gewinn) vorhanden sein, welcher an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann. 

Nicht ausgeschüttet werden darf das gebundene Kapital des Unternehmens, zu dem das Grund-
kapital und bestimmte Rücklagen gehören, die die langfristige Kapitalstruktur des Unternehmens 
schützen sollen. 

2) Besondere Regeln, bei der Begrenzung von Ausschüttungen 

Aktiengesetz (Aktiebolagslagen (ABL)) 

Eine zentrale Beschränkung im schwedischen Aktiengesetz, welche Ausschüttungen regelt, ist 
die sogenannte Vorsorgeregel gemäß Kapitel 17 § 3 ABL. Das Gesetz besagt, dass die Dividende 
nicht erfolgen darf, wenn sie im Hinblick auf den Eigenkapitalbedarf des Unternehmens, den 
Konsolidierungsbedarf des Unternehmens, die Liquidität und andere geschäftliche Erwägungen 
nicht vertretbar erscheint. 

Das Unternehmen muss über genügend Vermögenswerte verfügen, um seine Schulden zu decken 
und nach einer Ausschüttung nachhaltig weiterarbeiten zu können. Besteht die Gefahr, dass die 
Dividende das Unternehmen in eine schwierige finanzielle Lage bringt oder es in die Insolvenz 
treibt, darf keine Ausschüttung erfolgen. Es muss eine qualitative Bewertung vorgenommen wer-
den, ob das Unternehmen über eine ausreichend starke Finanzlage verfügt, um die Dividende 
auszuschütten. 

Nach Kapitel 18 § 1 ABL können Dividenden nur aus freiem Eigenkapital ausgeschüttet werden. 
Das bedeutet, dass Unternehmen nur die Mittel ausschütten können, die nicht im Grundkapital 
oder in anderen Arten von gebundenem Eigenkapital, wie dem Reservefonds, gebunden sind. Die 
Unternehmen müssen einen ausreichenden Betrag an gebundenem Eigenkapital zurückbehalten, 
um das langfristige Überleben des Unternehmens und die Interessen der Gläubiger zu schützen. 

Der Vorstand beurteilt die Finanzlage des Unternehmens und unterbreitet der Hauptversamm-
lung Vorschläge für die Ausschüttung von Dividenden. Gemäß 18 Kapitel § 11 ABL muss der 
Vorstand die Gewinnausschüttung auf der Grundlage des Jahresberichts und gegebenenfalls des 
konsolidierten Berichts vorschlagen. 
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Wenn das Unternehmen einen Wirtschaftsprüfer hat, muss dieser den Dividendenvorschlag prü-
fen und sicherstellen, dass er mit dem Gesellschaftsgesetz übereinstimmt. Der Wirtschaftsprüfer 
muss auch sicherstellen, dass das Unternehmen das Gebot der Vorsicht beachtet und keine Divi-
denden ausschüttet, die seine finanzielle Stabilität gefährden. Gemäß Kapitel 12 § 1 ABL können 
die Vorstandsmitglieder und der Geschäftsführer haftbar gemacht werden, wenn eine rechtswid-
rige Ausschüttung vorgenommen wird. Sie können persönlich haftbar gemacht werden, wenn 
eine Dividende gegen die Vorschriften des Gesellschaftsgesetzes verstößt und die Fähigkeit des 
Unternehmens, seinen Verpflichtungen nachzukommen, beeinträchtigt. 

Die endgültige Entscheidung über die Ausschüttung wird von den Aktionären auf der Hauptver-
sammlung getroffen. Die Hauptversammlung kann keine höhere Dividende beschließen, als vom 
Vorstand vorgeschlagen oder beschlossen wurde. Sie kann jedoch eine niedrigere oder gar keine 
Dividende beschließen. 

In einigen Branchen, insbesondere bei Finanzinstituten wie Banken und Versicherungen, gibt es 
strengere Vorschriften für die Kapitalerhaltung. Die Finanzaufsichtsbehörde kann z.B. festlegen, 
wie viel Kapital diese Unternehmen vorhalten müssen, und die Möglichkeiten zur Ausschüttung 
von Dividenden einschränken, wenn die Gefahr der Instabilität des Marktes besteht. 

Jahresabschlussgesetz (Årsredovisningslagen (ÅRL)) 

Der Jahresbericht eines Unternehmens, der durch das Jahresabschlussgesetz (ÅRL) geregelt ist, 
muss zeigen, wie viel Gewinn das Unternehmen erwirtschaftet hat und der ausgeschüttet werden 
kann. Er ist eine Voraussetzung für die Entscheidung über Dividendenausschüttungen. 

Die ÅRL schreibt vor, dass alle Unternehmen einen Jahresabschluss erstellen müssen, der eine 
Gewinn- und Verlustrechnung, eine Bilanz und eine Kapitalflussrechnung umfasst. Diese Finanz-
dokumente bilden die Grundlage für die Ermittlung des ausschüttungsfähigen Gewinns des Un-
ternehmens. Nur Gewinne, die im Jahresbericht des Unternehmens ausgewiesen sind, können als 
Dividenden ausgeschüttet werden, so dass sichergestellt ist, dass nur rechtmäßige, überprüfte Ge-
winne an die Aktionäre ausgeschüttet werden. 

 

3.4. Vereinigtes Königreich 

3.4.1. Allgemein 

Das britische Unternehmensgesetz 2006 (Companies Act 2006)26 sieht Beschränkungen für die 
Höhe der zu zahlenden Dividenden vor. Die Beschränkungen sind dabei in Teil 23 des Gesetzes 
sowie den nachfolgenden Verordnungen festgelegt. Als allgemeine Regel für alle Unternehmen 
gilt, dass Ausschüttungen (Dividenden) nur aus den akkumulierten Gewinnen abzüglich der ak-
kumulierten Verluste vorgenommen werden können. Dies ist als sogenannter „realised profits 
test“ bekannt. Diesen müssen alle Unternehmen befolgen. Realisierte Gewinne sind dabei nur 

 

26 Unternehmensgesetz 2006 (Companies Act 2006), abrufbar in Englischer Sprache unter: Companies Act 2006 
(legislation.gov.uk). 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/830
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/830
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solche, die dazu führen, dass das Unternehmen Bargeld oder einen Vermögenswert erhält, wel-
cher ohne weiteres in Bargeld umgewandelt werden kann. Daher kann ein Unternehmen buch-
halterische Gewinne aus unbaren Transaktionen, wie z.B. die Aufwertung von Vermögenswerten, 
nicht in seinen Ausschüttungstopf aufnehmen. 

Der vollständige Wortlaut in Abschnitt 830 Abs. 2 Unternehmensgesetz 2006 besagt, dass Aus-
schüttungen nur vorgenommen werden können, aus: 

  „aufgelaufenen, realisierten Gewinnen der Gesellschaft, soweit sie nicht zuvor durch Aus-
schüttung oder Kapitalisierung verwendet wurden, abzüglich der aufgelaufenen, realisierten 
Verluste, soweit sie nicht zuvor im Rahmen einer ordnungsgemäß vorgenommenen Kapital-
herabsetzung oder -umschichtung abgeschrieben wurden.“ 

3.4.2. Aktiengesellschaften 

Gemäß Abschnitt 831 Unternehmensgesetz 2006 müssen Aktiengesellschaften (deren Aktien öf-
fentlich gehandelt werden) sowohl den „Test der realisierten Gewinne“ als auch den „Nettover-
mögenstest“ anwenden. Der Nettovermögenstest bedeutet, dass das Nettovermögen des Unterneh-
mens nach der Ausschüttung nicht niedriger sein darf als die Summe des eingeforderten Aktien-
kapitals und der nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen.27 

Das eingeforderte Aktienkapital ist gemäß Abschnitt 547 Unternehmensgesetz 2006 der Gesamt-
betrag, der von den Aktionären für Aktien in das Unternehmen eingezahlt wurde, bzw. der Be-
trag, der aufgrund bestimmter Vereinbarungen voraussichtlich gezahlt wird. 

Nicht ausschüttungsfähige Rücklagen sind Rücklagen, die ein Unternehmen zum Schutz der 
Gläubiger einbehalten muss. Dazu gehören alle Aufgelder über dem Nennwert, welche die Aktio-
näre für Aktien zahlen, sowie die Kapitalrücklage, die wächst, wenn Unternehmen Aktien von 
Aktionären zurückkaufen (Practical Law, Non-Distributable Reserve). 

Außerdem schränken weitere technische Anforderungen die Ausschüttungen von Investmentge-
sellschaften und Versicherungsgesellschaften ein. Für Investmentgesellschaften sind diese in den 
Abschnitten 832 bis 833 und für Versicherungsgesellschaften im Abschnitt 833A Unternehmens-
gesetz 2006 geregelt. 

Verantwortlichkeiten der Direktoren 

Gemäß Abschnitt 172 Unternehmensgesetz 2006 sind die Direktoren gesetzlich verpflichtet, den 
Erfolg des Unternehmens zum Nutzen der Aktionäre zu fördern.28 Daher müssen die Direktoren 
prüfen, ob das Unternehmen nach der Ausschüttung einer Dividende zahlungsfähig bleiben 
würde. Wenn ein Vorstandsmitglied beschließt, eine Dividende zu zahlen, die zum Scheitern des 
Unternehmens führt, kann dies als Verstoß gegen seine Pflichten gewertet werden. Der Abschnitt 

 

27 Unternehmensgesetz 2006 (Companies Act 2006), Abschnitt 831, abrufbar in Englischer Sprache unter: Compa-
nies Act 2006 (legislation.gov.uk). 

28 Unternehmensgesetz 2006 (Companies Act 2006), Abschnitt 172, abrufbar in Englischer Sprache unter: Compa-
nies Act 2006 (legislation.gov.uk). 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/831
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/831
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/172
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/172
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178 Unternehmensgesetz 2006 legt dabei die zivilrechtlichen Folgen einer Verletzung der Pflich-
ten eines Direktors fest.29 

3.4.3. Weitere Quellen 

Weitere Ausführungen zu den Regelungen im Vereinigten Königreich sind den folgenden Quel-
len zu entnehmen: 

– HMRC, CTM15205 - Distributions: general: dividends, distributions and company law, ak-
tualisiert am 7. August 2024, abrufbar in Englischer Sprache unter: CTM15205 - Distributi-
ons: general: dividends, distributions and company law - HMRC internal manual - GOV.UK 
(www.gov.uk). 

– Zusammenfassung des Institute of Chartered Accountants of England and Wales, Paying di-
vidends the essentials, abrufbar in Englischer Sprache unter: Paying dividends the essen-
tials | ICAEW. 

– Papier des Institute of Chartered Accountants of England and Wales, Introduction to the 
law on dividends (pdf), 1. Juni 2020, abrufbar in Englischer Sprache unter: [TITLE] (i-
caew.com). 

– Die Buchhaltungsberatungsfirma Ross Martin fasst auf ihrer Internetseite die wichtigsten 
Anforderungen der Gesetzgebung mit Stand vom 20. März 2024 zusammen, Legal or un-
lawful dividends, abrufbar in Englischer Sprache unter: Legal or unlawful dividends: Com-
panies Act 2006 - www.rossmartin.co.uk. 

 

*** 

 

29 Unternehmensgesetz 2006 (Companies Act 2006), Abschnitt 178, abrufbar in Englischer Sprache unter: Compa-
nies Act 2006 (legislation.gov.uk). 

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/company-taxation-manual/ctm15205
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/company-taxation-manual/ctm15205
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/company-taxation-manual/ctm15205
https://www.icaew.com/technical/trust-and-ethics/company-law/paying-dividends-the-essentials
https://www.icaew.com/technical/trust-and-ethics/company-law/paying-dividends-the-essentials
https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/legal-and-regulatory/company-law/introduction-to-the-law-on-dividends.ashx?la=en
https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/legal-and-regulatory/company-law/introduction-to-the-law-on-dividends.ashx?la=en
https://www.rossmartin.co.uk/index.php/companies/running-the-business/783-legal-or-unlawful-dividends
https://www.rossmartin.co.uk/index.php/companies/running-the-business/783-legal-or-unlawful-dividends
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/178
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/178
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